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• Liebe Mitbprgerimieii, • • • " • 
liebe Mitbürger ' ,' ' \ ' . • '•, 

Das vor . Ihnen liegende, "Buchs aktueh" ist in' 
der Òrtsplanung unserer Gemeinde ein wich- ., 
tiger Meilenstein. In der Folge sind die Ergeb-, 
nisse einer langjährigen, intensiven und teil
weise schwierigen. Planungsarbeit dargelegt. 
Die erarbeiteten Grundlagen sohen mithelfen, ; 
die Entwicldung der nächsten 15-20 Jahre zu . 
steuern. Laut Rauhiplanungsgesetz, Art. 4. sorgt 
die Behörde dafür,. dass die Bevölkerung im 
geeigneter Weise an der Ortsplanung mitwir-
cen kann. Sie werden nun eingeladen, Ihre An
hegen und Wünsche zu äussern. Dire Stellung
nahmen werden vshr nach Möghchkeh in die 
Planung einfliessen lassen. Der Gemeinderaf 
befindet erst nach .diesem Mitwirlcungsver-
fahren über die definitive Fassung der ein
zelnen Pläne und Réglementé. 

In einem zweiten Schritt findet die öffenthche 
Auflage von Baüreglement, Zonenplan, Schutz-
verordnuhg und-. Parkplatzreglement statt. E|eri 
Direktbetroffenen bietet sich dann die Mög
hchkeit, rechtlich Einsprache zu erheben. 
Dieses Verfahren findet voraussichthch Ende 
des Jahres 1992 statt. . 

Hinweise zu dèn stattfindenden ' Veranstaltun
gen finden Sie auf Seite 29. • 

Der Gemeinderat bedahlct sich für Ihr Interesse 
und Ihre Mitarbeit. Er hofft auf eine Orts
planung, die den Erfordernissen der Zeit und 
den Menschen gerecht wird. 

• E. Hansélmann' 
Gemeindammann 



IClìrze Geschichte zu einem-
laiîgeiî Prozess • •, / . 

Was, veranlasst die Behörden dazu, im Abstand 
von 15-20 Jahren eine langwierige. Planuiigsâr-
beit auf sich zu nehmen, und vertraut gewör-
dene Rechtsgrundlagen, z.B. das Baureglement, 
und die Zonenplahung, abzuändern?: Mit dem 
Inlcrafttreten, des Raumplanuhgsgesetzes ' 
(RPG) im Jahre 1979 erwuchs den Genieindèn 
u.a. die Aufgabe, auch die bisher mçht bezeich
neten Gebiéte einer Zone zuzuordnen.' . Dies 
war der éigenthçhe Anlass für eine Teihevision 
'der Nufzungsplänung in der Gemeinde Buchs' 
im Jahre 19.85. Schon bald zeichnete, sich ab, 
dass die 'Planungsarbeit.. auf. verschiedenen 
Sachgebieten yertiefter bètrieben werden. 
sohte. .Dafür. sj)rachen. verschiedene Gründe,, 
von denen nur die wichtigsten genannt sind: '., 

- Mit dem Rauniplanungsgésetz (RPG) und der 
dazugehörigen Verordnung wurden neue Be-

. Stimmungen, nàmenthch die'Pflicht, zur Aus-
. Scheidung von Fruchtfolgeflächen, erlassen. 

- Die Révision des JSfatur- und Heiniatschutzge- ; 
setzés (NHG) im Jahre 1987 verpflichtpt die 
Behörden, für den ökologischen Ausgleich zu 

, sorgen. Gleichzéifig wurden auch die Bei
tragsleistungen des Bundes auf eihe neue Ba-
sisgesteht. '-• ' .-. ' 

- Gestützt auf das' Upiweltschutzgésetz würde 
im .Jahre .1986 die Lärmschutzverordnüng, 

; (LSV), wélché die Züwe'isüng der Zoneii sehr 
direkt beeinflusst,.in Kraft gesetz;t. Die Luft-, 
reinhalteverordnüng- als weiteres wichtiges 
Instrument irn Ümweltbereich whkt sich, auf 
Stufe. „Gerneinde vor alleni auf die Richt-
pläriung äus. ' ; ' • ' 

- Seit Erarbeitüng der.Zonenplanung von 1979 
hat sich das Planungsverständnis verändert. In ' 
der Zwischenzeit ergaben sich aus der Arbeit 
verschiedener Kommissionen zusätzliche 

, Lösüngsansätze für einzelne Probleme. 

- Einzelne Probleme,. z.B- der. ständig wach
sende. Verkehr., auf; dem Hauptstrassennetz, 
machten' einé Berücksichtigung im Rahmen 
der Planungsrevision erforderlich.. 

Aus der vorgesehenen Teilrevision, éntwickelte 
sich aus diesen Uinständen heraus allmählich 
eme Totalrevision. 

Die Phasen der Planung nach einer satirischen 
Darstellung ini Nebelspalter. :. 

Phasén.ker Planung: ' • ' • ' . 
1. Begeisterung'' : .-^ 

'2.,Ernüchterung y ;' ",• 
3. Suche der Schuldigen-, 
4. Bestrafung der Unschuldigen- ' 
5. -Auszeichnung-der Nichtbeteiligten • . • 

Nebelspalter Nr. 38/1971. . 

Wie obiges Zitat sind auch alle weiteren aus: 
NEF ROBERT (1975): Sprüche-,und Wider-
sprûché zur Planung; Zifatenschatz für Planer. 
und. Verplante, ;Schriftemeihe ziir Orts-, Regio
nal- und Landesplanung,. Nr. 24, Zürich, 176. S. 



W e l c h e R a l m e m b e d m g i i m g e î i i 

b e s t i m m e m , d i e . , P l a m e i i g 

Die wiclitigsten Rahmenbedingungen bei der. 
Planung stehen die rechtlichen Erlasse (Ge-. 
setze und Vefordnungen). dar. Sie stfecken den 
Handlüngsspielraum ab,- welcher der Gemeinde, 
gegeben ist. Einen zentralen .SteüenWert neh
men das' kantonale: Baugesetz (BauG)j das eid
genössische Rauniplanungsgésetz (RPG), das 
Natur- und Heifnatschutzgesetz und das Um-. 
weif Schutzgesetz, selbstverständhch nht deh je-̂  
weihgen V.érordnungen,. ein.. Sie sind für die • 
Gemeinde verbindhch. . -

Einen grösseren Spielraüm lassen die kanto
nalen ünd koriimunalen Richtpläne zu. Sie ha
ben richtungsweisenden Charakter. Auf glei
cher Stufe, aber eher hândlungsànweisend' sind 
einzelne Weisungen des Kantons, z.B. zur 
Handhabung des Grossratsbeschlüsses über, die 
kantonalen Gesarntpläne und über den Richt
plan von 1989. ; 

Eine dritte- Gfruppe büden die verschiedenen 
Inventare ' untì Grundlagenerhebungen, etwa 
die Inventare züm Naturschutz oder der Lärm-
belasîtungskaf aster. 

In Verbindung untereinander büdeü dies.e ; Vor
gaben die Basis der Örtsplanung. ' 



er aroeitete an .der ., , 
Ortsplaniingsrevision mit?-

Seit Beginn def jRevisionsaibeiten besteht eine 
Planungskommissioni die sich aus Mitgliedern 
des . Gemeiriderates sowie dem Bauchef zu
sammensetzt.. In der frühen Phase.der Pla
nungsarbeit wurden jeweils auch • die Vertreter 
der andéren . Korporationen (Orts- und Schul
gemeinde) beigezogen. . 

Daneben bestehen verschieidene Fachkommis
sionen, die sich nht einem fachlichen, oder, 
räimüichen Teilbereich der Planung befassen, 
so ,,' , ^ , 

- die Zentrumsplanilngskonunission, 
- die Verkehrskonunission und ' • j 
' -die Naturschutzkommission. 

Sie "unterstehen" dem Gemeinderat, und setzen 
sich aus 2 bis 3 Ratsmitgliedern, einem Vertre
ter des Bauamtes sowie Interessen- oder Bevöl-
kerungsvertretern zusainmen; Die Ërgebniss.e 
der Fachplanüngen haben in die Ortsplanung 
Eingahg.gefunden und wurden voh der.Bau-
undPlanungskonunission koordiniert. 

Die Kommissionen sind von verschiedenen 
Fachleuten begleitet worden. 

Die an der Örtsplanung beteiligten Kommis-
. sionen haben sich bemüht, den Gegenbeweis 
zur folgenden Aussage anzutreten: 

' Eine Kommission ist eine Sackgasse, in 'ße 
Ideen Üneingeiockt werden ußd dann ist-Ruhe. 
, erdrosselt-.werden. ' 

JöhnAo Lincolii •.. . . 

•OADEN IH RAHMEN, DER ORtSPUNUNGSREVlSlON 
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ié Riclitplaiîimi 

Die Richtplanùng zeigt auf der Basis der heute 
erlcermbaren Probleme und sinnvollen Ziele 
die Richtung der angestrebten mittel-bis lang
fristigen Entwicklung der Gemeinde auf. Der 
Richtplan ist somit die Grundlage zuf Festle
gung kurzfristiger Ziele und zur Beurteilung 
konlcreter Vorhaben. Er ist ein Koordinations-
instrurnent fiir Behörden und . Verwaltung und 
schliesslich auch Orientierungshüfe für die Öf
fentlichkeit. . 

Irn Rahmen der Örtsplanung wurden in Buchs 
Richtpläne zu den Sachbereichen Siedlung, 
Verkehr, Natur und Landschaft sowie, zum 
Zentrum eràrbeitét. Die Aussagen zur Sied
lungsentwicklung und zum Verkehr sind in ei
nem Plan zusammengefasst worden. ' . 

Bei der. Bearbéitung der komnlunalën Richt-
pläne konnte in Teilbereichen auf kantonale 
und regionale Richtpläne abgestiifzt werden. 

M c h t p l a m S i e d l l i n i î ï g + V e r K e l i r .= 

Â i u s s a g e i i i .z îar S t e d l e m g . • 

1 Siedlnngsgréiîzeiî iind EntwicHiangsricIitiiing' 
festlegen . 

Für die Erhaltung der Siedlungs- und Land- , 
Schaftsqualität sind klare Grenzen eine wichtige 
Voraussetzung. Sie gewährleisten einerseits 
eine unverbaute Landschaft und fördern ande
rerseits einen sparsamen Umgang-. mit dem 
knäppen Gut Bodeh. Eine Aufgabe der p.icht-
Dlanung bestand darin, die weitgehend beste-
lenden Grenzen zü überprüfen. In hiehreren 
Teilgebieten, so etwa südlich Burgeraü oder ini 
Bereich Saxweg wrden die Grenzen bewusst 
eng gehalfen. 

Zu dieser JHalfung haben u.a. . aüch die noch 
recht grossen Entwicklungspotentiale innerhalb 
der bestehenden .Bauzone beigetragen.; Die 
Hauptrichtuhg der ÌEntwicHnng soll nacK innen 
erfolgen. Dagegen halten sich die Neuerschliès^ 
sungen von Baugebieten in Grenzen. Für die 
Wohnnutzung whd einzig die Räfiser Halde als 
grössere zusammenhängende Fläche 'neu ein-
gezont. Mit Ausnahme dés Gebietes südlich der 
Birkenau soll östhch der Bahnlinie kéine bauli
che Nutzung yorgeséhen werden. . • , ' 

Die gewerblich-industrielle Nutzung soll sich 
anschliessend an das heutigé Industriegebiet in 
nördlicher Richtung entwickeln. 

Der Richtplan wird vom Gemeinderat 
genehinigt und anschhessend der Ver
nehmlassung untersteht. Nach der Be
rücksichtigung allfähiger Änderungs-
wühsche und Amegungen aus de;r̂  Be
völkerung werden die Richtpläne erlas
sen. Ehie Möglichkeit 'zur Einsprache 
ist nicht gegeben. 
Richtpläne haben wegweisenden Cha
rakter und sind behördenverbindlich. 
Dagegen sind sie. fiir den Privaten nicht 
rechtsverbindlich.-



Übetsicht • über den Stand der Erschliessung 
gemäss Art. 21 der Raumplanungsvefordhuhg 
(Zonenplari vom 20. Dezember 1979 mit Ände
rungen bis Ende 1990). 

Wie die nachfolgende; Übersicht zeigt, sind 
78^ der eingezpnten Wohn-, Wohn-Gewerbe-. 
und iternzonen überbaut.. Bei den. Zonen fiir 
Industrie und Gewerbe sind es knapp 64%. 
Von der. gesamten eingezopten .Fläche :sind 
'heute rund drei Viertel genutzt. . 

Nutz.ungs- Bauzonê  überbaut/" nicht 
klassen • (in ha) weitgehend überbaut 

überbaut (in, ha) 
( in. ha) (in %) 

. KA. , 11;y46 • 10,73 93,6- . 0,73 
KB • 3,16 . 2,86 • • 90,5 • 0,3, 
W2 . 87,86 69,0 78,5 18,86-,' 
w3 •; 2t ,'59 16,32 75,6 • ,,,5,27' .. 
wV • 26,05 ,16,24 • 62,3; '9,81 
HG2 23,27 18,08 77,7 5,19,̂  

• WG3 . 17,67 14., 64 82,9 3,03; 
WG4: : ;7'^''. , -6,97 93,3 0,5 •. • 

1.. Subtotal 198,53 154,84 . '78,0 43,69 

'gI3 ' • .. • 10̂ 07 ...7,12- 70,7 2,95 
GI.4 1,31 0,91 69,5 ,0,4 
.1 • 44,64 27,79 . 62,3 16i85. 

• 2.'Subtotal 56,02 , .35,82 • 63,9 ••20,'2' 

• •Zwischen- • 254,55 190,66• 74.9 63,89 ,• 
. total i .+ 2 

• Oe . 44,82 " 35(25' 78,7 : 9,57 : 

3.,..Subtotal ' 44,82 - • 35,25 ; 78,7 ; 9,57 , 

.Total Gem. 299,37 •225,91 75,5̂  ''73,46 ; 

• f t s II • \ - . II r~i 

Abgrenzung der Ortsbildschutzgebiete Alten
doff und Stüdth. Ziel des Ortsbüdschützes ist 
die Erhaltung des Siédlungsgefugès und' nicht 
der benlcmalschutz. In solchen Gebieten wer
den Um- und Neubauten nicht verhindert, aber 
es werden besondere Ansprüche an die gestal
terische; Qualität gestellt. , 



2 .Unverwechselbares erhalten 
Schntzwirdiges.'schützen 

Jeder Ort. hat seinen Charakter und seine Ei
genheiten, durch die er sich vön anderen Dör
fern unterscheidet: Die bauhchen Elehiente, 
welche die Unverwechselbar keit und damit Teil 
der dörflichen Identität ausmachen, sollen er
halten bleiben.. Wenn, wie irn Falle von Buchs, 
die tj'pischen Siedlungsteüe einfach und,.,un-
spektalculär sind, so sohen eben diese erhahen 
bleiben. Diese Grundhaltung widerspiegelt sich 
in der Ausweisung grosszügiger Ortsbüdschutz-
gehiete. Ihnen kommt die Aufgabe zu, die bau
hche Entwicldung so zu lenken, dass der un
verwechselbare Charakter der einzelnen Sied
lungsteile erhalten bleibt. 

Ehie strengere Bestiniinung als der Ortsbüd
schutz soh für' jene .Einzelbauten/angestrebt 
werden,, die irh kantonalen Inventar als Schutz-. 
Objekte enthalten sind. Für. diese Bauten bé-
steht der Schutz in einer niöglichst unge
schmälerten ..Erhältung-.. Eine .Häufüng.solcher 
Bähten findet sich entlang dér St.Gallersttassé 
im.Beréich Wuef. ' ' , 

ERHALTEiMSWÈRtF BAUTEN. 

_ ZONEMßEfiRBJZUNö Z.5CHU1Z FOW 
5CHIJ05S U. STÄHm,. »ENßTO 

Geschlossene Häuserzeile auf der Nordsçite 
der Wiedenstrasse nüt praktisch voHständig in
takten .Vorgârténi Das Stüdtli ist eine sOzialge-
schichthch bedéutsâme Arbeitèrbauern-Sied-
ïung des späten 19. Jahrhunderts. 

Foto: G. Mosimann 



3 Ünbebäiite Grundstücke häushälterisch, 
•: nutzen ' . , . ' • • • • , • 

In der Gemeinde Büchs bestellen yerschiedene 
grössere , üiiiiberbaute Gründstücke ' inmitten-
des .besiedelten Gebietes.' Deren Nutzung ist • 
teilweise' schwierig oder kann, durch einzelne 
Vörhaben bßiriahe verunniöghcht werden. Um ' 
dieses . Potential sinnvoll nutzen zu können, ist 
für diese innerörtlichen. Baugebiete die Erar-
beitung von Studien, Überbauungs-' oder Ge-
staltungsplänen erforderhch. Zeigt bereits die 
Studie, dass ein __bestirpmtes Vorhaben eine : 
sinnvohe spätere Überbauung nicht verhindert, 
kann auf die Überbäuungsplanpflicht verzichtet 
werden. . • 

Gebiete mit Überbauungsplanpfhcht im. Òrts-
teü Räfis. Mit dieser Massnahme soh eine 
möglichst sinnvohe Nutzung dès Idiappen Bo
dens gewährleistet werden. ' 

ûffilETE, IN OEMEN- EINE SlüDiF, EIN • 
ÜEßE[̂ DAUUNCi5 - Û DER ÜESTALTUNßS-
PLÂH ÇRFOKDERLICH IST. ' 

Komm ^AüTiXmn Hir E N T - -
spRKHENDEN A U F L A G E N . . 


